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Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
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Quelle auf Landesebene Thema Struktur auf Landesebene Nationale Quelle Nationale Struktur 

BLR vom 30. Oktober 
2018, Nr. 1099  

Berechnung der 
Schwelle für 
ungewöhnlich niedriger 
Angebote für reines 
Preisangebot 

- Losung zwischen zwei Formeln 
- Nur anwendbar, wenn die Zahl der 

zugelassenen Gebote 5 oder mehr 
beträgt 

Dlg 50/2016 Art. 
97, Abs. 2 

- Die Berechnungsformel hängt 
von der Anzahl der 
zugelassenen Angebote ab 
(weniger als 15 oder mindestens 
15). 

- Gilt nur, wenn die Anzahl der 
zugelassenen Angebote 5 oder 
mehr beträgt 

BLR vom 30. Oktober 
2018, Nr. 1099 

Berechnung der 
Schwelle für 
ungewöhnlich niedriger 
Angebote für das 
Qualitäts-Preis-Angebot 

- Bei technischen Punkten beträgt sie 
immer 4/5 der maximal möglichen 
technischen Punktezahl 

- Für die wirtschaftliche Bewertung ist 
der Schwellenwert die Summe aus 
dem Durchschnitt der vergebenen 
wirtschaftlichen Punkte und 4/5 des 
Deltas zwischen der Bewertung des 
schlechtesten und des besten 
Angebots im Vergleich zum 
Durchschnitt. 

- Anwendbar, wenn die Anzahl der 
zugelassenen Angebote mindestens 
2 beträgt 

Dlg 50/2016 Art. 
97, Absatz 3 

- Bei technischen Punkten beträgt 
sie immer 4/5 der maximal 
möglichen technischen 
Punktezahl 

- Bei den wirtschaftlichen Punkten 
beträgt sie immer 4/5 der 
maximal möglichen 
wirtschaftlichen Punktezahl. 

- Anwendbar, wenn die Anzahl der 
zugelassenen Angebote 
mindestens 3 beträgt 

BLR vom 22. Oktober 
2019, Nr. 850 

Register des EVV Um sich in das Register der EVV 
einzuschreiben, muss die betreffende 
Person: 
1. Sich als Nutzer der Plattform 

einschreiben; 
2. erklären, dass sie eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

 Nicht vorhergesehen 

https://ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss_GP_850_2019_Qualificazione.pdf
https://ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss_GP_850_2019_Qualificazione.pdf
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- Eine mindestens dreijährige 
Erfahrung vor dem Jahr 2020 
haben. 

- Die erforderlichen 
Ausbildungspunkte erworben haben 

- Mitarbeiter oder Führungskraft der 
AOV sein 

- Sich verpflichten, die erforderlichen 
Ausbildungspunkte innerhalb von 24 
Monaten zu erwerben 

BLR vom 22. Oktober 
2019, Nr. 850 

Qualifikation von 
Vergabestellen 

Um alle Vergabeverfahren unabhängig 
durchführen zu können, muss eine 
Vergabestelle über mindestens einen 
qualifizierten EVV verfügen. 

Dlg 50/2016 Art. 38 Nicht vorhergesehen 

BLR vom 7. August 2018, 
Nr. 778 

DAI-Wettbewerbe - 
Punktevergabe 

- Bei allen DAI-Ausschreibungen 
muss das Punkteverhältnis 
Qualität/Preis 80/20 betragen.  

- Die Formel für die Berechnung der 
wirtschaftlichen Punktzahl wird 
durch die Provinzrichtlinie bestimmt: 
Angebotener Abschlag / höchster 
Abschlag) exp(0,1) x 20 

- Bei mindestens 3 zugelassenen 
Angeboten wird die Summe der 
wirtschaftlichen und technischen 
Punkte um 5 % reduziert, um die 
endgültige Rangliste zu erhalten. 
Die Berechnung des 
Kohärenzfaktors zwischen dem 
wirtschaftlichen und dem 
technischen Angebot erfolgt dann 
gemäß dem Leitfaden, der dem 
DGP beigefügt ist, wobei den 
einzelnen Wirtschaftsteilnehmern 
maximal 5 Punkte zugewiesen 
werden. 

Richtlinien ANAC 
Nr. 1 aktualisiert mit 
Beschluss ANAC 
Nr. 417 vom 15. 
Mai 2019  

- Die ANAC-Leitlinien empfehlen 
die Verwendung der bilinearen 
Formel 

- 80/20-Verhältnis für 
Qualität/Preis ist nicht 
obligatorisch 

BLR vom 7. August 2018, 
Nr. 778 

Verzeichnis der DAI 
Wirtschaftsteilnehmer  

Der Leitfaden sieht vor, dass ein WT in 
die Liste aufgenommen und zu 
Ausschreibungen der DAI eingeladen 

Richtlinien ANAC 
Nr. 1 aktualisiert mit 
Beschluss ANAC 

Nicht vorhergesehen 

https://ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss_GP_850_2019_Qualificazione.pdf
https://ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Beschluss_GP_850_2019_Qualificazione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/DeliberaGP_778_2018.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/DeliberaGP_778_2018.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida%20n1_aggiornate_maggio_2019.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida%20n1_aggiornate_maggio_2019.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida%20n1_aggiornate_maggio_2019.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida%20n1_aggiornate_maggio_2019.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida%20n1_aggiornate_maggio_2019.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/DeliberaGP_778_2018.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/DeliberaGP_778_2018.pdf
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werden kann, auch wenn er noch keine 
Erfahrung hat, sofern er eine 
Berufsrisikoversicherung besitzt. 

Nr. 417 vom 15. 
Mai 2019 

BLR vom 10. März 2020, 
Nr. 160  

Bewertungskommission Die Auslosung der Mitglieder der 
Bewertungskommission ist nur 
fakultativ, sofern der Grundsatz der 
Rotation gewahrt bleibt. 

Dlg 50/2016 Art. 
77, Absatz 8 

Die Auslosung ist obligatorisch 

BLR vom 10. März 2020, 
Nr. 160 

Ausschreibungsbehörde 
(Tenders Board) 

Die Ausschreibungsbehörde ist per 
Definition monokratisch 

ANAC-Richtlinien 3, 
5.2  

Die Bewertungskommission kann 
auch aus mehreren Mitgliedern 
bestehen. 

LG vom17. Dezember 
2015, Nr. 16 aktualisiert mit 
LG Nr. 3/2020 Art. 26 
Absätze 3 und 4 

Schwellenwerte für 
Direktvergaben 

- Direktvergaben sind für Bau-, 
Dienstleistungs- und Lieferaufträge 
ab 40.000 € und weniger als 
150.000 € nach Konsultation von 
mindestens 3 WTs zulässig. 

- für Planungsleistungen bis zu 
100.000 € ist die Direktvergabe 
nach Anhörung von 3 WTs zulässig  

Dlg 50/2016 Art. 
36, Absatz 2, 
Buchstabe b 

- Diese Möglichkeit gibt es nur bei 
Bauaufträgen 

LG vom17. Dezember 
2015, Nr. 16 aktualisiert mit 
LG Nr. 3/2020 Art. 26 
Absatz 5 

Schwellenwerte für 
Verhandlungsverfahren 

- Für Arbeiten ab 150 000 € und 
weniger als 500 000 € kann ein 
Verhandlungsverfahren angewandt 
werden, bei dem mindestens 5 WT 
eingeladen werden. 

- Für Arbeiten ab 500.000 € und 
weniger als 1.000.000 € kann ein 
Verhandlungsverfahren angewendet 
werden, bei dem mindestens 10 WT 
eingeladen werden. 

- Für Arbeiten ab 1.000.000 € und 
weniger als 2.000.000 € kann ein 
Verhandlungsverfahren 
durchgeführt werden, bei dem 
mindestens 12 WT eingeladen 
werden. 

- Für Dienstleistungen und 
Lieferungen ab 150.000 € und unter 
dem EU-Schwellenwert können 
Verhandlungsverfahren angewandt 

Dlg 50/2016 Art. 
36, Absatz 2, 
Buchstabe b 

- Für Bauleistungen können 
Verhandlungsverfahren mit 
einem Betrag ab 150.000 und 
weniger als 350.000 Euro 
durchgeführt werden, wobei 
mindestens 10 WT eingeladen 
werden müssen. 

- Für Bauleistungen können 
Verhandlungsverfahren mit 
einem Betrag ab 350.000 und 
weniger als 1.000.000 Euro 
durchgeführt werden, wobei 
mindestens 15 WT eingeladen 
werden müssen. 

 

https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida_commissione_valutazione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida_commissione_valutazione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida_commissione_valutazione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Linea_guida_commissione_valutazione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
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werden, bei denen mindestens 5 
WT eingeladen werden. 

LG vom17. Dezember 
2015, Nr. 16 aktualisiert mit 
LG Nr. 3/2020Art. 27 
Absatz 2 

Kontrollen Art. 80 LG 16/2015 s.m.i. sieht vor, dass die in 
Artikel 80 vorgesehenen Kontrollen nur 
bei dem Gewinner des Verfahrens nach 
der Vergabe durchgeführt werden. 

Dlg 50/2016 Art. 80 Der Kodex sieht die in Artikel 80 
vorgesehenen Kontrollen bereits in 
der Phase der Beteiligung vor 

 Landesformulare Für Ausschreibungen unterhalb der 
europäischen Schwellenwerte ist die 
Verwendung von Landesformularen, die 
von den europäischen abgeleitet sind, 
obligatorisch, sofern dies in den 
Vorschriften des Landes vorgesehen ist. 

 Nicht vorhergesehen 

BLR vom 05. November 
2019, Nr. 897 

Vorläufige Bürgschaft - Eine vorläufige Bürgschaft ist für die 
Einreichung eines Angebots nicht 
erforderlich, wenn es sich um 
Angebote für ein Verfahren unter 
2.000.000 Euro für Bauleistungen 
und bis zum europäischen 
Schwellenwert für Dienstleistungen 
oder Lieferungen handelt 

- In allen anderen Fällen beläuft sich 
die vorläufige Bürgschaft auf 1 % 
des Verfahrensbetrags. 

-  Wirtschaftsteilnehmer, die über ein 
Qualitätszertifikat verfügen, sind von 
der Leistung der vorläufigen 
Bürgschaft befreit. 

Dlg 50/2016 Art. 
93, Absatz 1 

- Artikel 1 Absatz 4 des Gesetzes 
Nr. 120/2020 sieht nur eine 
vorläufige Ausnahme von der 
vorläufigen Bürgschaft für 
Verhandlungsverfahren 
unterhalb der europäischen 
Schwellenwerte vor 

- Die vorläufige Bürgschaft beträgt 
2 % und kann von der VS auf bis 
zu 1 % gesenkt oder auf bis zu 4 
% erhöht werden. 

- Für Wirtschaftsbeteiligte mit 
Qualitätszertifikat wird die 
Bürgschaft um 50 % reduziert. 

LG vom17. Dezember 
2015, Nr. 16 aktualisiert mit 
LG Nr. 3/2020 Art. 27 
Absatz 5 

Telematisches 
Verzeichnis der WT 

- Die ISOV-Plattform verfügt über ein 
telematisches Verzeichnis der WT. 
Um von der VS eingeladen zu 
werden, muss der WT in diese Liste 
aufgenommen werden. 

- Die Eintragung ist 365 Tage lang 
gültig. 

Dlg 50/2016 Art. 
134 

- die fakultative Erstellung eines 
Verzeichnisses der qualifizierten 
Wirtschaftsbeteiligten auf VS-
Ebene ist vorgesehen. 

LG vom17. Dezember 
2015, Nr. 16 aktualisiert mit 
LG Nr. 3/2020 Art. 7 
Absatz 1, Buchstabe b) 

Elektronischer Markt - Das ISOV-Portal verfügt über einen 
eigenen elektronischen Markt 
(MEPAB). 

Dlg 50/2016 Art. 
36, Absatz 6 

- Für Aufträge unterhalb der 
Schwellenwerte können die VS 
den elektronischen Markt nutzen, 
den die MEF über CONSIP Spa 
zur Verfügung stellt. 

https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Delibera_GP_897_2019_Cauzione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/Delibera_GP_897_2019_Cauzione.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
https://www.ausschreibungen-suedtirol.it/pleiade/comune/bolzano/documenti/LP_IT_2015n16_20201117.pdf
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LG vom 29. Januar 2002, 
Nr. 1 Art. 27-Ter, Abs. 2 

Verpflichtung zur 
vorrangigen Nutzung 
von Konventionen und 
MEPAB 

- Für die Beschaffung von 
Dienstleistungen, Gütern und 
Wartungsarbeiten müssen die 
Vergabestellen den elektronischen 
Markt der Provinz oder 
Rahmenvereinbarungen nutzen. 
Nur wenn dies nicht möglich ist, 
dürfen sie auf dem ISOV Portal 
Verfahren veröffentlichen. 

  

 


